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auszuweisen. Darüber hinaus soll eine Fläche für Wald und eine Maßnahmenfläche zum 

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt 

werden.  

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft 

dar und solle entsprechend im parallelen Verfahren geändert werden.  

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu den o. g. Bauleitplanungen wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

der am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 

(LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409, Ressortbezeichnungen geändert durch Artikel 

64 der Verordnung vom 27. Oktober 2023, GVOBl. Schl.-H. S. 514) sowie dem 

Regionalplan für den Planungsraum I (alt) (Fortschreibung 1998). 

 

Die vorgelegte Fläche wird aufgrund ihres Flächenumfanges als raumbedeutsam 

eingestuft, insofern sind folgende Ziele und Grundsätze zu beachten. 

 

Die LEP-VO 2021 führt in Ziffer 4.5.2 Abs. 2 aus, dass die Entwicklung raumbedeutsamer 

PV-Freiflächenanlagen möglichst freiraumschonend sowie raum- und 

landschaftsverträglich erfolgen soll. Um eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden, 

sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig ausgerichtet werden auf: 

- bereits versiegelte Flächen, 

- Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder 

militärischer Nutzung und Deponien, 

- Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen mit 

überregionaler Bedeutung oder 

- vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein 

eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweisen. 

 

Die vorliegende Planung liegt größtenteils im teilprivilegierten Bereich an einem 

Schienenweg mit überregionaler Bedeutung. Der südliche Teilbereich der Planung geht 

über den teilprivilegierten Bereich hinaus. Die Planung liegt insgesamt innerhalb der EEG-

Förderkulisse.  

Den Planunterlagen ist ein Standortkonzept beigefügt, dass den Beratungserlass zu den 

Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich 

berücksichtigt. Die Standortauswahl kann aus hiesiger Sicht grundsätzlich nachvollzogen 

werden.  

 













Zu B 70 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung habe ich folgende Anmerkungen zu den Planungen. 
Eine abschließende umfängliche Stellungnahme kann erst nach Vorlage der naturschutz-
fachlich einschlägigen Unterlagen im Verfahrensschritt nach §4 Abs. 2 Bau GB erfolgen.  
 
Biotopschutz 
1. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass gesetzlich geschützten Biotope nachrichtlich in der 

Planzeichnung darzustellen sind. Das Symbol „K“ für Knick wird in der Legende nicht dar-
gestellt. Es ist in der Legende zu ergänzen, dass es sich um ein geschütztes Biotop ge-
mäß § 30 BNatSchG i.V. m. § 21 LNatSchG handelt. Auch in der Biotopkartierung ist zu 
verdeutlichen, welche Biotope gesetzlich geschützt sind. Die Lesbarkeit ist momentan an 
dieser Stelle nicht gegeben.  

2. Entlang des westlichen Knicks ist bereits ein Knickschutzstreifen vorgesehen. Der Knick-
schutzstreifen ist zeichnerisch und textlich (Breite, Pflege, Einsaat mit Regiosaatgut) fest-
zusetzen. Es ist eine Breite von mind. 5 m vorzusehen. Ich verweise auf die „Standards 
für den Knickschutz in der Bauleitplanung“ des Kreis Herzogtum Lauenburg 2020. Für die 
Knickschutzstreifen ist die Pflege in den textlichen Festsetzungen zu regeln. Eine Aner-
kennung der Knickschutzstreifen als Ausgleichsfläche ist nur bei Mahd, nicht beim Mul-
chen der Streifen möglich.  

3. Ggf. geplante Eingriffe in geschützte Biotope, z.B. Zufahrten und Leitungsverlegungen, in 
gesetzlich geschützte Biotope sind darzustellen und zu beschreiben. In diesem Fall wäre 
eine Genehmigung erforderlich.  

4. Die Knicks und die Knickschutzstreifen sind während der Bauphase mit einem Schutz-
zaun abzuzäunen. 

5. Bauliche Anlagen, auch Nebenanlagen sind im Knickschutzstreifen textlich auszuschlie-
ßen. 

 
Artenschutz 
6. Der Kartierumfang wurde im Vorfeld mit der UNB abgestimmt und wird im Umweltbericht 

korrekt aufgeführt. Nur eine Horstkartierung im südlich angrenzenden Wald fehlt in der 
Auflistung (S. 25 des Umweltberichts) 

7. Die Umweltprüfung ist um Aussagen zu Wildwechseln zu ergänzen. Zu der PV-Fläche 
Müssen ist ein Wildkorridor einzurichten, der 20 m bis zum Knick beträgt. Der Korridor ist 
nicht einzuzäunen. Bei fachgerechter Anlage, kann er als Ausgleich anerkannt werden. 
Auch entlang der Straßen und der Bahn sollte ein mind. 5 m breiter Grünstreifen bis zum 
Zaun verbleiben, damit Wild nicht gezwungen ist auf der Straße zu laufen, wenn es in 
Zwangssituationen kommt. 

8. Ich bitte die Planzeichnung, um geplante Zauntrassen zu ergänzen oder zumindest in der 
Begründung genau zu beschreiben und zu bebildern. Aus der Planung geht nicht deutlich 
hervor, ob die Zauntrasse identisch mit den Baugrenzen ist.  

9. In den textlichen Festsetzungen ist aus Gründen des Artenschutzes eine Anti-Reflexions-
beschichtung der PV-Module vorzusehen. 

 



Hinweise: Vorsorglich weise ich darauf hin, dass sowohl der Biotopschutz als auch der Ar-
tenschutz nicht Teil der kommunalen Abwägung sind/ nicht im Ermessen der planenden Ge-
meinde liegen. 
 
Ausgleich und Grünordnung 
18. Alle Maßnahmen, die zur Reduktion des Kompensationsfaktors herangezogen werden 

sollen, sind textlich und/oder zeichnerisch festzusetzen, um von mir anerkannt zu wer-
den. Maßnahmen die herangezogen werden können finden sich im Erlass „Grundsätze 
zur Planung von Großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich“ Kapitel D.  

19. Im nächsten Verfahrensschritt ist ein Ausgleich vorzulegen. Ich empfehle jedoch diesen 
schon vorher mit mir abzustimmen. 

20. Für die „Hecke“ ist ein Pflegeregime textlich festzusetzen. Ein 1-m breiter Saumstreifen 
ist auf jeder Seite einzurichten. Die Hecke ist 4-reihig anzulegen mit einem Abstand von 
70 cm in der Reihe, so entsteht eine Breite von etwa 3,0 m. Die Bezeichnung ist zu „Feld-
hecke“ zu ändern, um diese von den im Innenbereich intensiv gepflegten „Hecken“ abzu-
grenzen, die im Außenbereich nicht vorkommen. Eine 2-reihige Pflanzung ist zur Kom-
pensation des Landschaftsbildes nicht ausreichend.  

21. Auch am Nordrand des Südlichen Baufeldes, an der Straße „an der Eisenbahn“ ist eine 
Heckenpflanzung vorzusehen. Eine Begrünung des Zauns ist hier nicht ausreichen, um 
dem Landschaftsbild gerecht zu werden. 

22. Zu Festsetzung 5.4 Zaunbegrünung. Ich bitte den Verweis auf den Umweltbericht ge-
nauer zu fassen. Das Pflanzkonzept mit den vorgesehenen Arten und der Pflege ist zu 
konkretisieren. 

23. Intensive Grünlandflächen sind im B-Plan nicht vorhanden, der Satz ist aus Festsetzung 
4.1 zu streichen. 

24. Festsetzung 4.1 ist wie folgt anzupassen bzw. zu ergänzen. Für das die Blühwiese „BW“ 
sind bewirtschaftungsauflagen zu formulieren:  

1. Als Entwicklungszeit ist die Herstellung eines Trockenrasens vorzusehen.  
2. Die Einsaat erfolgt mit zertifizierten Regiosaatgut gemäß Erhaltungsmischungs-

verordnung (ErMiV)  
3. Es erfolgt eine Mahd mit Abtransport des Mahdgutes oder Beweidung. Das Mahd-

gut ist dabei immer von der Fläche abzufahren und nicht nur die ersten 3 Jahre.  
4. Eine Mulchmahd ist unzulässig.  
5. Jagdliche Einrichtung dürfen nicht auf den Ausgleichsflächen, insbesondere an 

den Wechselkorridoren aufgestellt werden um ihre Funktion nicht zu beeinträchti-
gen. 

25. Ich bitte um Darlegung, wie der Bereich zwischen den Modulen begrünt werden soll. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang auf die Vermeidungsmaßnahmen in Kapitel D. des 
Solarerlasses, wonach standorttypische Pflanzenmischungen aus regionaler Herkunft, 
sprich Regiosaatgut gemäß zu Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) verwenden ist, 
um eine Kompensationsreduzierung herbeizuführen. 

26. Zu Festsetzung 4.6: Die Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt müssen in ein an 
die Fläche angepasstes Konzept für eine Zielart eingebunden werden: In Büchen kann 
die Zielart Zauneidechse angenommen werden. Die Anlage von Totholz- und Lesestein-
haufen allein reicht jedoch nicht aus. Die Zauneidechse braucht auch sandige, besonnte 
Rohbodenstellen, als Eiablageplätze die regelmäßig neu hergestellt bzw. entsprechend 



gepflegt werden und ausreichend geeignete Nahrungshabitate, die neben einer vielfälti-
gen Insektenfauna auch ausreichend Deckung bieten müssen. Eine Anerkennung der 
Maßnahmen zur Reduktion des Kompensationsfaktors kann nur erfolgen, wenn alle Le-
bensraumbestandteile hergestellt werden. Es sind maximal 2 Flächen (1 pro Baufenster) 
dafür vorzusehen und diese in Ihrer Größe textlich und Lange (an der Südgrenze des 
Baufensters) festzusetzen. Ich empfehle eine Anlage jeweils im Süden der Baufelder 
(Angrenzende an den Bahndamm, bzw. die bereits bestehende Ausgleichsfläche), da 
hier bereits geeignete Habitatstrukturen bestehen. Im Hinblick auf den späteren Rückbau 
der Photovoltaikanlagen rate ich davon ab, die Habitatstrukturen in der Fläche zu vertei-
len. Ein Rückbau dieser Strukturen ist dann aufgrund der Besiedlung ggf. nicht möglich, 
bzw. ausgleichspflichtig (CEF-Maßnahmen).  
In der Fläche vorgesehene Lesestein- und Totholzhaufen müssen fachgerecht angelegt 
werden, um als Ausgleich angerechnet zu werden. Die Haufen können nicht in der Blüh-
wiese angelegt werden, aber daran angrenzend. In der Begründung ist eine Anlagebe-
schreibung aufzunehmen. Fachlich ist folgender Standard einzuhalten: 
Die Lesesteinhaufen werden mit einem Bodenaushub von 80-100 cm Tiefe angelegt die 
Erde ist im Nordosten des Loches anzuschichten. Sie weisen einen Durchmesser von 
mind. 3 m auf also ca.9 m2/Lesesteinhaufen. Auf eine Verfüllung mit Kies/Sand an der 
Sohle kann aufgrund der Bodenverhältnisse verzichtet werden. Zur Wärmeentwicklung 
für Reptilien mit einigen Stücken Totholz im Lochboden einzubringen und das Loch ist 
anschließend mit Lesesteinen der Größe 20-40 cm zu verfüllen. Der Steinhaufen sollte 
eine Endhöhe von ca. 80-100 cm aufweisen. Für die Lesesteinhaufen ist eine Pflege 
textlich festzusetzen (Freihalten von Gehölzen). Adäquat werden Totholzhaufen ange-
legt. Als Nahrungshabitate sich ausreichend große Offenflächen mit einer den Bodenver-
hältnissen angepassten, krautreichen Regiosaat im direkten Kontakt mit den Totholz- und 
Lesesteinhaufen, sowie den Eiablageplätzen anzusäen und mit Fokus auf die Zau-
neidechse zu pflegen. 

27. Zu 5.1 :Mit den „Qualitätsmerkmalen des Bundes Deutscher Baumschulen“ sind vermut-
lich die „Technischen Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen (Gütebestimmungen)“ 
gemeint.  Ich bitte dies einmal anzupassen. 

28. Über die Festsetzung 5.1 hinaus sind zwingend gebietseigene Gehölze gemäß § 40 
BNatSchG aus dem Vorkommens-gebiet 1 „Norddeutsches Tiefland“ zu verwenden. Ich 
verwiese hierzu auf den „Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze“ (BMU, 
2012). Danach kann auch Pflanzgut, welches dem Forstvermehrungsgutgesetz unterliegt 
mit dem entsprechenden Herkunftsgebiet verwendet werden. Für alle Gehölze ist der 
Herkunftsnachweis, entsprechend dem Forstvermehrungsgutgesetzes, der UNB unauf-
gefordert vorzuweisen. 
 

Allgemeines zur Sicherung von externen Ausgleichsflächen: 
29. Ich weise darauf hin, dass der Ausgleich, soweit er außerhalb des Plangebiets hergestellt 

wird, der UNB vor Satzungsbeschluss rechtlich zu sicher und mir nachzuweisen ist.  
30. Der Ausgleich außerhalb des Geltungsbereichs, ist in Form einer textlichen Festsetzung 

(Zuordnungsfestsetzung) im B-Plan aufzuführen (vgl. § 9 Abs. 1a BauGB Satz 2). Die Zu-
ordnungsfestsetzung ist explizit für Bereiche außerhalb des Geltungsbereichs des B-
Plans vorgesehen. Die Nennung der Ausgleichsfläche in der Begründung ist nicht 



ausreichend und kann zur Unwirksamkeit des B-Plans führen kann. Die Zuordnung sollte 
Flurstück und Flächengröße und das Entwicklungsziel umfassen.  

31. Externe Ausgleichsflächen, die nicht im Eigentum der Gemeinde stehen sind über einen 
städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB zu sichern. Zusätzlich ist ein dingliche Si-
cherungen zugunsten der Gemeinde im Grundbuch notwendig, um den Ausgleich aus-
streichend zu Sichern (vgl. Oberverwaltungsgericht NRW Urteil vom 31.03.20.22, As.: 7D 
10/20.NE, Rn. 71 f. juris). Dies gilt nicht für Ökokonten. 

32. Die aufgeführten Punkte gelten auch für die Sicherung von Ausgleichsflächen des Arten-
schutzes.  
 
Textliche Festsetzungen 

33. Zu 1.1: Die Festsetzung „Betriebsgebäude“ ist missverständlich. Handelt es sich hier um 
die im Solarerlass aufgeführten Nebenanlagen? Wenn ja, bitte ich den Begriff auch zu 
Nebenanlagen zu ändern. Der Begriff „Betriebsgebäude“ könnte ggf. unerwünschte Be-
bauung zulassen. 

34. Zu 1.2: Laut § 2 EEG sind die Solaranlage sowie die zum Betrieb erforderlichen Neben-
anlagen von überragendem öffentlichen Interesse. Diese Eingriffe werden laut „Solarer-
lass“ vom 01.09.2021 Kapitel F über die Faktoren 1:0,25 bzw. 1:0,1 kompensiert. Stell-
plätze mit Ladesäulen sind keine für den Betrieb erforderliche Nebenanlage und sind da-
her nicht zulässig in einem Sondergebiet und nicht über die pauschalisierte Kompensa-
tion abgedeckt.  

35. Zu Werbeanlagen: Werbeanlagen gehören laut Erlass nicht zu den für den Betrieb erfor-
derlichen Anlagen. Auch wenn hier ein Bebauungsplan erlassen wird, bleiben die Anla-
gen im Außenbereich und alle zugelassenen Einrichtungen sollten auf ein Mindestmaß 
beschränkt bleiben. Ich empfehle daher, Werbeanlagen nicht zuzulassen. Darüber hin-
aus sind 50 m2 (z.B. 10 x 5 m !!) eine sehr große Fläche. Zumindest eine Reduzierung ist 
zu empfehlen.  

 
Planzeichnung 
36. In der Planzeichnung ist eine deutliche Abgrenzung zwischen Anpflanzung und Erhalt 

von Gehölzen vorzunehmen. Die in der Karte befindliche Signatur „K“ und „H“ jeweils mit 
einem Kasten umrundet befinden sich nicht in der Legende.  

37. Die Schraffur für die Bahnanlage befindet sich nicht in der Legende (lila-schwarz).  
38. Die Kreisstraße im Norden gehört dem Kreis. Hier können keine Gehölze festgesetzt 

werden.  
39. Ich bitte zu überprüfen, welche Flächen bereits durch andere Genehmigungen, z.B. Plan-

feststellungsbeschluss der Bahn festgesetzt sind. Diese sind im B-Plan nur nachrichtlich 
aufzuführen und nicht als Festsetzung zu führen.  

 
Baubedingte Wirkungen 
40. Ich gehe anhand der Planunterlagen davon aus, dass sich die Einrichtungsflächen inner-

halb der Baugrenzen liegen. Abweichende Baueinrichtungsflächen außerhalb der Bau-
grenzen sind gesondert darzustellen und zu bilanzieren. Die Einrichtung der Baueinrich-
tungsflächen ist zu beschreiben (z.B. Befestigung). Diese sind in ausreichendem Abstand 
zu Biotopen (Knicks, Knickschutzstreifen und Bäumen) zu legen. Für Baustelleneinrich-
tungsflächen sind Maßnahmen zur Bodendruckminimierung vorzusehen. 
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Innerhalb des Plangebietes sind Grundstücke der DB mit einbezogen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den überplanten Flächen, um gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-
Bundesamtes (EBA) unterliegen. Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen unterliegen 
demnach dem Genehmigungsvorbehalt des EBA (§§ 23 Absatz 1 AEG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 
1 und Absatz 2 Satz 2 BEVVG i.V.m. § 18 AEG). Richtigerweise wurden die 
planfestgestellten Betriebsanlagen der Eisenbahn im genannten Verfahren nur 
nachrichtlich aufgenommen. 
 
Durch die Planungen dürfen der DB InfraGO AG keine Schäden oder nachteilige 
Auswirkungen entstehen. 
 
Photovoltaik- bzw. Solaranlagen blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 
sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der 
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende 
Abschirmungen anzubringen. Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand 
und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei negativen Au swirkungen auf die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. 
Blendungen, Reflexionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen des 
Schienenverkehrs nicht durch Reflektionseffekte erhöht werden. 
 
Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, 
Durchlässe, Entwässerungsanlagen, Kabel- und Leitungsanlagen, Signale, GSM-R, 
Oberleitungsmasten, Gleise, Bahnübergänge etc.) sind stets zu gewährleisten.  
 
Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau- / Hubgeräten (z.B. (Mobil -) Kran, Bagger 
etc.) ist das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit 
angehängten Lasten oder herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser 
Auflagen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV -Abnahme) sicher zu 
stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.  
 
Die vorgegebenen Vorflutverhältnisse der Bahnkörper-Entwässerungsanlagen (Durchlässe, 
Gräben usw.) dürfen nicht beeinträchtigt werden. Den Bahndurchlässen und dem 
Bahnkörper darf von dem geplanten Vorhaben nicht mehr Oberflächenwasser als bisher 
zugeführt werden. Die Entwässerung des Bahnkörpers muss jederzeit gewährleistet sein.  
 
Der Grenzabstand zur TK-Kabeltrasse/trog auf dem Grundstück der DB InfraGO AG muss 
feldseitig mindestens 2,00 Meter betragen. Die Kabeltrasse/trog/Schächte müssen zum 
Zwecke der Instandhaltung/Entstörung ebenfalls jederzeit zugänglich bleiben. Darüber 
hinaus wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB 
Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein weiterer betriebsnotwendiger Kabel, 
Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Ggf. ist eine Such- Handschachtung 
erforderlich. 
 
Auf der Feldseite zwischen Bahn- und Fremdgrundstück ist ein befahrbarer Grünstreifen 
zur Graben- und Vegetationspflege, sowie für die allgemeine Instandhaltung der 
Bahnanlagen, freizuhalten. 
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zusammen mit den Vorhaben NordWestLink (DC41) und SüdWestLink (DC42/42+), 
das vermaschte Gleichstromnetz „StromNetz DC“ entstehen. Die daran beteiligten 
Übertragungsnetzbetreiber sind 50Hertz, TenneT und TransnetBW. 
 
Die Vorhaben sind Teil des 2. Entwurf des Netzwicklungsplans 2023-2037/2045 und 
wurden am 16.11.2023 durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen des Um-
weltberichtes zum BBPlG veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Am 1.3.2024 
bestätigte die BNetzA den 2. Entwurf des Netzentwicklungsplans 2023-2037/2045 
und damit auch zuvor genannten Vorhaben. Die Vorhaben werden anschließend in 
das BBPlG aufgenommen. Mit Erlass des Bundesbedarfsplans durch den Bundesge-
setzgeber wird für die darin enthaltenen Vorhaben die energiewirtschaftliche Notwen-
digkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt. Die Feststellungen sind für die ÜNB 
sowie für die Planfeststellung und die Plangenehmigung nach den §§ 43 bis 43d und 
§§ 18 bis 24 NABEG verbindlich, § 12e Abs. 4 EnWG. 
 
Für die Realisierung der Vorhaben wird ein neues, eigenständiges Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren (nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz - NABEG) 
durchgeführt. Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderung von Stromleitungen, 
die in den Anwendungsbereich des NABEG fallen, einschließlich der für den Betrieb 
notwendigen Anlagen, liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der 
öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromversorgung im Bundesgebiet nahezu treibhaus-
gasneutral ist, soll der beschleunigte Ausbau dieser Stromleitungen und Anlagen als 
vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung eingebracht 
werden, § 1 Abs. 2 S. 1 und 2 NABEG. 
 
Mit dem Umweltbericht zum NEP wurden nun erstmalig auch der Präferenzraum für 
das VorhabenDC42/DC42+ veröffentlicht und zur Konsultation gestellt, für deren Re-
alisierung in Teilbereichen die 50Hertz ausweislich des Projektsteckbriefes im NEP 
Vorhabenträgerin ist. 
 
Gemäß des durch die BNetzA veröffentlichten Präferenzraumes muss das Vorhaben 
DC 42/42+ jedoch innerhalb des ausgewiesenen Präferenzraumes errichtet werden. 
Weitergehende Informationen (sowie Karten unseres Trassenkorridornetzentwurfs 
inkl. Shape-Dateien) erhalten Sie auf unserer Projektwebsite: https://www.strom-
netzdc.com. 
 
Zurzeit ermittelt 50Hertz innerhalb des ausgewiesenen Präferenzraumes einen ersten 
groben Trassenverlauf und wird diesen voraussichtlich im Herbst 2024 im Rahmen 
des Antrages auf Planfeststellungsverfahren (§19 Antrag) bei der Bundesnetzagentur 
einreichen.  
 
Wir bitten daher um Berücksichtigung des betroffenen Vorhabens innerhalb des Prä-
ferenzraumes und um die weitere Beteiligung im Verfahren.  Zudem bitten wir darum, 
Ihre Planungen in einem digitalen Format (vorzugsweise als .shp) übersendet zu be-
kommen, sodass wir diese in unserer Trassenfindung berücksichtigen können. 
 
Bitte beteiligen Sie auch die Bundesnetzagentur – fall nicht schon geschehen - als 
verfahrensführende Behörde für das Planverfahren.  
Kontakt: Bundesnetzagentur, Referat 803, Tulpenfeld 4 in 51113 Bonn, 

https://www.stromnetzdc.com/
https://www.stromnetzdc.com/













